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Antrag 
auf Erteilung der Lizenz für die
Saison 2026/27 und weitere Spieljahre 
 = Pflichtfeld
	



Vordruck A (6 Seiten) ist bis zum 01.03.2026 für die 1. Bundesliga Frauen und Männer,
bis zum 02.05.2026 für die 2. Bundesliga Frauen und Männer 
[bookmark: _Hlk31980470]als digitaler Scan mit Unterschrift (PDF) zu senden an: lizenzierung@volleyball-bundesliga.de

Der Antrag ist auch von Lizenznehmern einzureichen, die an der Vorlizenzierung teilnehmen.


A. Vorbemerkungen
Gemäß Beschluss der Bundesligaversammlung 2024 wurde das Lizenzierungsverfahren ab der Saison 2025/26 neu gestaltet. Das bisherige „Anmeldeprinzip“, d.h. das Stellen eines jährlichen Lizenzantrags, wird durch das „Abmelde-/Rückmeldeprinzip“ ersetzt. Ab der Saison 2026/27 ist daher ein Lizenzantrag nur noch erforderlich für:
· Aufsteiger aus der Dritten Liga in die 2. Bundesliga,
· Aufsteiger von der 2. Bundesliga in eine höhere Lizenzliga,
· sportliche Absteiger der 2. Bundesliga, die einen Antrag auf Verbleib/einen freien Platz stellen,
· Antragsteller für eine Wildcard,
· Mannschaften mit Sonderspielrecht,
· Mannschaften, die die Form der Lizenzierung, d.h. den Lizenznehmer (vgl. Abschnitt B und Ziffer 3.2 Lizenzstatut) ändern.
Mannschaften, die die sportliche Qualifikation für ihre bisherige Spielklasse erreicht haben und in dieser verbleiben wollen, brauchen keinen neuen Lizenzantrag stellen. 
Mannschaften, die trotz sportlicher Qualifikation keine Lizenz für das neue Spieljahr anstreben, müssen eine Rückmeldung in eine tiefere Spielklasse oder Abmeldung vornehmen (Vordruck A-4).

Die Volleyball Bundesliga bietet drei Formen der Lizenzierung an. Lizenznehmer können gemäß Ziffer 3.2 Lizenzstatut (LST) sein:
3.2.1.1 Vereine, die Mitglied in einem Landesverband des DVV und in der VBL sind und die Durchführung des Spielbetriebs und die Erfüllung der Lizenzvoraussetzungen selbst durchführen,
3.2.1.2 Vereine, die Mitglied in einem Landesverband des DVV und in der VBL sind und die Durchführung des Spielbetriebs und die Erfüllung der Lizenzvoraussetzungen an eingetragene Kapitalgesellschaften oder eingetragene Personengesellschaften (nachfolgend Beauftragte) übertragen haben,
3.2.1.3 eingetragene Kapitalgesellschaften oder eingetragene Personengesellschaften, die einen Kooperationsvertrag mit einem Verein, der Mitglied in einem Landesverband des DVV und in der VBL ist (nachfolgend Stammverein), geschlossen haben.


B. Lizenzantrag
Die Lizenz wird beantragt für
	Spielklasse Frauen	
	|_|  1. Bundesliga	|_|  2. Bundesliga Pro    |_|  2. Bundesliga N/S		

	Spielklasse Männer	
	|_|  1. Bundesliga	|_|  2. Bundesliga N/S   (nur ein Kreuz möglich)		

	[bookmark: _Hlk187589541]Mannschaftsname1) 	
	[bookmark: Text5]     

	(Stamm-)Verein	
	     

	
	[bookmark: Kontrollkästchen16]|_| Verein ist Lizenznehmer gemäß 3.2.1.1 oder 3.2.1.2 LST
|_| Verein ist Stammverein gemäß 3.2.1.3 LST
(ein Kreuz ist verpflichtend)

	Landesverband	
	[bookmark: Dropdown1]

	Kapital-/Personengesellschaft	
	     

	
	|_| Gesellschaft ist Beauftragte gemäß Ziffer 3.2.1.2 LST
|_| Gesellschaft ist Lizenznehmer gemäß Ziffer 3.2.1.3 LST
|_| Gesellschaft ist verbundenes Unternehmen2)
(ein Kreuz ist verpflichtend, wenn Gesellschaft vorhanden)


1): Ein vom Vereinsnamen abweichender Mannschaftsname muss den Bestimmungen gemäß Ziffer 5.3 LST entsprechen.
2): Hat der Verein ein verbundenes Unternehmen, das weder Lizenznehmer noch Beauftragte ist, aber wesentliche Aufgaben in der Durchführung des Spielbetriebs und Leistungen des Bundesligisten erfüllt, so ist dies hier zwingend anzugeben.

Sollte sich die Mannschaft nicht für die beantragte Spielklasse sportlich qualifizieren oder die Lizenz-voraussetzungen nicht erfüllen, gilt dieser Lizenzantrag hilfsweise für die nächst niedrigere Spielklasse, sofern der Lizenznehmer nicht ausdrücklich eine abweichende schriftliche Erklärung abgibt.

C. Erklärungen
|X| 	Der (Stamm-)Verein beantragt bzw. verlängert mit diesem Lizenzantrag gleichzeitig die Mitgliedschaft in der Volleyball Bundesliga e.V. 
|X| 	Der (Stamm-)Verein versichert, dass er als gemeinnützig anerkannt ist und verpflichtet sich, auf Aufforderung jederzeit einen aktuellen Körperschaftsteuerbescheid als Nachweis vorzulegen. Der (Stamm-)Verein verpflichtet sich ferner, die VBL unverzüglich über den Verlust der Gemeinnützigkeit zu informieren. Der (Stamm-)Verein erkennt an, dass er in diesem Fall oder bei fehlendem Nachweis seiner Gemeinnützigkeit seine Mitgliedschaft in der VBL verliert. Für Verstöße gegen diese Verpflichtung wird eine Geldstrafe in Höhe von 5.000,00 Euro an die VBL fällig.
|X| 	Der (Stamm-)Verein und die Kapital-/Personengesellschaft nehmen ausdrücklich zur Kenntnis, dass dieser Lizenzantrag nicht nur für die Saison 2026/27 gestellt wird, sondern der Lizenzantrag auch für alle zukünftigen Spieljahre gilt. Möchte ein Lizenznehmer trotz sportlicher Qualifikation zukünftig keine Lizenz für das neue Spieljahr anstreben oder in eine tiefere Spielklasse zurückziehen, muss er bis zum jeweiligen Lizenzierungsstichtag einen Rückmeldeantrag (Vordruck A-4) stellen. Nur Aufsteiger, Antragsteller einer Wildcard, Mannschaften mit Sonderspielrecht und Lizenznehmer, die sich um einen freien Platz bewerben, müssen einen jährlichen Lizenzantrag übermitteln.
|X| 	Der Verein und die Kapital-/Personengesellschaft erkennen die Satzungen und Ordnungen der VBL sowie des Deutschen Volleyball-Verbands (DVV) an. Sie erkennen die sich daraus ergebenen Pflichten an, insbesondere das Anti-Doping-Regelwerk sowie den Ethik-Code der VBL in der jeweils gültigen Fassung.
|X| 	Der Verein und die Kapital-/Personengesellschaft erkennen an, dass die Entscheidungen und Beschlüsse der Organe der Volleyball Bundesliga e.V. (VBL e.V.) und Volleyball Bundesliga GmbH (VBL GmbH) für sie verbindlich sind. Sie unterwerfen sich ausdrücklich der Rechtsordnung des DVV und der Vereinsgewalt des DVV. Die Kapital-/Personengesellschaft schließt hierzu mit VBL e.V. und VBL GmbH eine schriftliche Vereinbarung (Vordruck S-1). Der Verein ist als Mitglied der VBL e.V. an die Rechtsordnung des DVV und der Vereinsgewalt des DVV gebunden.
[bookmark: _Hlk33193695]|X| 	Der Verein und die Kapital-/Personengesellschaft verpflichten sich, für alle gesetzlichen Vertreter und Mitarbeiter eine Vereinbarung (Vordruck S-2) abzuschließen, mit der sich diese ausdrücklich der Rechtsordnung des DVV und der Vereinsgewalt des DVV unterwerfen. Für Teammanager, die gesetzlichen Vertreter des Vereins und der Kapital-/Personengesellschaft werden diese Vereinbarungen – soweit sie der VBL nicht bereits aus Vorjahren vorliegen sollten - zusammen mit diesem Lizenzantrag vorgelegt. Die Vereinbarungen für übrige Personen sind der VBL nur nach Aufforderung vorzulegen. Werden entsprechende Vereinbarungen nach Aufforderung nicht vorgelegt, ist eine Geldstrafe in Höhe von 1.000,00 Euro an die VBL zu entrichten. Die Verpflichtung gilt nicht für Personen, die sich bereits im Rahmen der persönlichen Lizenzerteilung (Spieler, Trainer, Offizielle) den Satzungen und Ordnungen von DVV und VBL unterworfen haben.
[bookmark: _Hlk33194067]|X| 	Der Verein und die Kapital-/Personengesellschaft verpflichten sich, dass alle gesetzlichen Vertreter und Mitarbeiter den Ethik-Code der VBL in der jeweils gültigen Fassung anerkennen. Für Teammanager, die gesetzlichen Vertreter des Vereins und der Kapital-/Personengesellschaft wird diese Anerkennung (Vordruck E) – soweit sie der VBL nicht bereits aus Vorjahren vorliegen sollten - zusammen mit diesem Lizenzantrag vorgelegt. Die Erklärung für übrige Personen sind der VBL nur nach Aufforderung vorzulegen. Werden entsprechende Vereinbarungen nach Aufforderung nicht vorgelegt, ist eine Geldstrafe in Höhe von 1.000,00 Euro an die VBL zu entrichten. Die Verpflichtung gilt nicht für Personen, die bereits im Rahmen der persönlichen Lizenzerteilung (Spieler, Trainer, Offizielle) den Ethik-Code der VBL anerkannt haben.
|X| 	Der Lizenznehmer verpflichtet sich, die im Rahmen des Lizenzierungsverfahrens erteilten Auflagen und Bedingungen zu erfüllen.
|X| 	Dem Lizenznehmer ist bekannt, dass die Mannschaft aus dem Spielbetrieb ausscheidet, sofern der Lizenzantrag nach dem 31.05. zurückgezogen wird oder Voraussetzungen für die Lizenzerteilung nach dem 31.05. entfallen. Dem Lizenznehmer ist ebenfalls bekannt, dass die Rücknahme dieses Lizenzantrags mit einer Geldstrafe gemäß Ziffer 3.15 LST geahndet wird.
|X| 	Dem Lizenznehmer ist weiter bekannt, dass der DVV berechtigt ist, Nationalspieler des Lizenznehmers für Nationalmannschaftsvorhaben anzufordern. Für diesen Fall stellt der Lizenznehmer die angeforderten Spieler kostenlos für die Dauer der Nationalmannschaftsvorhaben an den DVV ab.
|X| 	Der Lizenznehmer und dessen Beauftragter treten hiermit gemäß Ziffer 7 LST alle ihnen zustehenden medialen Rechte bei Spielen der Lizenzligen, Pokalspielen und Wettbewerben der VBL an die VBL GmbH ab. Über die Erlösbeteiligung an den medialen Rechten treffen Lizenznehmer bzw. dessen Beauftragter und die VBL GmbH eine gesonderte vertragliche Vereinbarung. Mediale Rechte umfassen insbesondere Rechte an Fernseh- und Hörfunkübertragungen sowie Rechte bezüglich aller anderen Bild- und Tonträger, gegenwärtiger und künftiger technischer Einrichtungen jeder Art und in jeder Programm- und Verwertungsform, insbesondere über Internet oder andere Online-Dienste. Der Lizenznehmer und dessen Beauftragter sichern zu, keine medialen Rechte an Dritte vergeben zu haben. Der Lizenznehmer und dessen Beauftragter gewährleisten, die Produktion und Anlieferung von des Bewegtbildstreams gemäß LST sicherzustellen.
|X| 	Der Lizenznehmer und dessen Beauftragter treten zudem alle in Ziffer 8 LST aufgelisteten Werberechte bei Spielen der Lizenzligen, Pokalspielen und Wettbewerben der VBL an die VBL GmbH ab. Der Lizenznehmer und dessen Beauftragter ermächtigen die VBL GmbH zur eigenmächtigen, exklusiven weltweiten Vermarktung der abgetretenen Rechte in eigenem Namen und auf eigene Rechnung. Über die Erlösbeteiligung an den Werberechten treffen Lizenznehmer bzw. dessen Beauftragter und die VBL GmbH eine gesonderte vertragliche Vereinbarung.
|X| 	Der Lizenznehmer und dessen Beauftragter verpflichten sich, in ihre Ticketbedingungen und Hausordnung aufzunehmen, dass der Aufenthalt im und am Veranstaltungsort zum Zwecke der medialen Berichterstattung über die Veranstaltung (Fernsehen, Hörfunk, Internet, Print, Foto) und/oder der Erhebung von Spieldaten nur mit vorheriger Zustimmung des Veranstalters zulässig ist. Die VBL GmbH stellt hierzu entsprechende Mustertexte zur Verfügung. Die Lizenznehmer bzw. dessen Beauftragter erbringen hierzu bis zum 01.09. einen Nachweis durch Vorlage ihrer Ticketbedingungen, eines Ticketmusters, der Hausordnung und entsprechender Aushänge.
|X| 	Der Lizenznehmer und dessen Beauftragter räumen der VBL GmbH auf Dritte übertragbare, umfassende Nutzungsrechte an urheber- und leistungsschutzrechtlich geschützten Inhalten ein und übertragen der VBL GmbH die zur umfassenden Verwertung dieser Inhalte erforderlichen Rechte gemäß Ziffern 7 und 43 LST und Tabelle H-9 LST zu den dort genannten Zwecken, in dem dort geregelten Umfang, unter den dort genannten Konditionen. Dies umfasst insbesondere Rechte zur Nutzung und Verwertung von Fotos, audiovisuellen Inhalten, Namen, Kennzeichen, Emblemen, Wappen, Signets, Logos, PR-Materialien, Darstellungen, Abbildungen, Bildnissen des Lizenznehmers, seiner Lizenzspieler und weiterer Beschäftigter zu journalistisch-redaktionellen Zwecken, zu Zwecken der PR- und Öffentlichkeitsarbeit, zu Zwecken der Eigenwerbung, zu Promotion- und Marketingzwecken, sowie - unter besonderen Voraussetzungen - zu Zwecken der Fremdwerbung. Die VBL GmbH stellt dem Lizenznehmer Mustertexte für die Vereinbarung mit Urhebern (Fotografen, Regisseuren u.a.) sowie Spielern/Trainern u.a. zur Verfügung.
In den Fällen nach 3.2.1.2 LST
|X|	Dem Verein ist bekannt, dass er gemäß Ziffer 3.2.1.2 LST dafür Sorge zu tragen hat, dass er unmittelbaren Einfluss auf den Beauftragten hat und dieser alle Auflagen/ Bedingungen des Vereins direkt ausführt und erfüllt. Der Verein haftet gegenüber der VBL für den Beauftragten, insbesondere für die ordnungsgemäße Durchführung des Spielbetriebs und Lizenzierung. Die Haftung umfasst insbesondere auch alle finanziellen Verpflichtungen gegenüber der VBL, insbesondere Lizenzgebühren, Schiedsrichtereinsatzgelder und Ordnungsstrafen. Der Verein kann sich nicht darauf berufen, dass der Beauftragte seine mit der Lizenzierung im Zusammenhang stehenden übertragenen Aufgaben nicht ordnungsgemäß erfüllt oder die Mitarbeit bei der Erfüllung der Verpflichtungen aus der Lizenzierung verweigert. 
|X|	Dem Verein ist bekannt, dass die Aufnahme seiner Spielbetriebs GmbH als abweichenden Rechnungsempfänger eine Serviceleistung der Volleyball Bundesliga GmbH darstellt und auf freiwilliger Basis bis zum Widerruf erfolgt. Soweit Zahlungen durch die Spielbetriebs GmbH erfolgen, geschieht dies mit befreiender Wirkung für den Verein. Dem Verein ist bekannt, dass er trotz Inanspruchnahme dieser Serviceleistung gegenüber der VBL zur Zahlung der Forderungen verpflichtet bleibt.
|X|	Der Verein bevollmächtigt die gesetzlichen Vertreter des Beauftragten, den Verein bei den Arbeitskreissitzungen und der Bundesligaversammlung der VBL zu vertreten und das Rede- und Stimmrecht auszuüben. Die Vollmacht kann durch den gesetzlichen Vertreter des (Stamm-)Vereins jederzeit schriftlich widerrufen werden.
In den Fällen nach 3.2.1.3 LST
|X|	Der Verein ist gegenüber der VBL GmbH aus allen Rechten und Pflichten, die sich aus der Teilnahme am Spielbetrieb und der Lizenzierung ergeben, befreit. Der Verein unterliegt weiter den Rechten und Pflichten als Mitglied in der VBL e.V. 
|X|	Dem Lizenznehmer ist bekannt, dass er als Personen-/Kapitalgesellschaft eine erhöhte Sicherungsleistung zur Deckung der Geldstrafen gegen den Lizenznehmer gemäß Tabelle H-5.10 Lizenzstatut nachweisen muss.
|X|	Der (Stamm-)Verein bevollmächtigt die gesetzlichen Vertreter des Lizenznehmers, den (Stamm-)Verein bei den Arbeitskreissitzungen und der Bundesligaversammlung der VBL zu vertreten und das Rede- und Stimmrecht auszuüben. Die Vollmacht kann durch den gesetzlichen Vertreter des (Stamm-)Vereins jederzeit schriftlich widerrufen werden.

D. Anschriften und Kontakte
Der Lizenznehmer und dessen Beauftragter benennen nachfolgende Person als Teammanager. Die Kontaktdaten wurden in der VBL-Onlineplattform SAMS geprüft und ggf. aktualisiert:

	 Vorname:
	     
	 Name:
	     

	 Geburtsdatum:
	     
	 E-Mail:
	     



Der Teammanager ist bevollmächtigt, den Lizenznehmer und dessen Beauftragten gegenüber der VBL rechtsverbindlich zu vertreten, zweckmäßige und erforderliche Handlungen und Maßnahmen auszuführen sowie Erklärungen abzugeben und entgegenzunehmen. Die Vollmacht schließt die Vertretung des (Stamm-)Vereins bei den Arbeitskreissitzungen und der Bundesligaversammlung ein. Die Vollmacht kann durch den gesetzlichen Vertreter des Lizenznehmers jederzeit schriftlich widerrufen werden. 

	Unterschriftsprobe des bevollmächtigten Teammanagers:
	




Ein Wechsel des Teammanagers und die Bevollmächtigung eines neuen Teammanagers erfolgt mittels Vordruck T.
Der Lizenznehmer und dessen Beauftragter haben alle Daten und Kontakte in der VBL-Onlineplattform SAMS geprüft und ggf. aktualisiert. Änderungen während der Saison werden sie umgehend selbständig nachtragen.

E. Spielhalle
Der Lizenznehmer und dessen Beauftragter stellen den Antrag auf Zulassung folgender Spielhallen. Wenn die Halle bereits lizenziert ist, muss Vordruck G nur eingereicht werden, wenn sich Angaben geändert haben. Die Zulassung neuer Hallen ist mittels Vordruck G zu beantragen.
	|_|
	Spielhalle(n) der letzten Saison, für die bereits eine Bundesliga-ID-Card existiert 

	 Name der Spielhalle:
	     

	|_|
	neue Spielhalle(n), für die noch keine ID-Card existiert

	Name der Spielhalle:
	     

	|_|
	 Vordruck G für eine neue Spielhalle ist beigefügt

	|_|
	Ein Antrag auf Erteilung bzw. Verlängerung einer Ausnahmegenehmigung ist dem Lizenzantrag beigefügt.



F. Ergänzende Unterlagen
Nachfolgende Unterlagen und Nachweise sind Bestandteil des Lizenzantrags und sind vom Lizenznehmer und dessen Beauftragten innerhalb der angegebenen Fristen in der VBL-Onlineplattform SAMS oder Cloud hochzuladen bzw. an das VBL-Center zu übersenden.
	
	Unterlagen
	Einreichung
	1. BL
	2.BL
Pro
	2. BL
N/S

	|X|
	wirtschaftliche Lizenzierungsunterlagen 1. Bundesliga
	Cloud
nach Maßgabe W-1
	15.05.
01.09.
	---
	---

	|_|
	Erfüllung der finanziellen Verpflichtungen
	SEPA Lastschrift 
	01.08.
	01.08.
	01.08.

	|_|
	Lizenztrainermeldung
	SAMS
	01.09.
	01.09.
	01.09.

	|_|
	mindestens sechs Spieler im VBL-Onlineportal in die Mannschaftsmeldeliste eintragen 
	SAMS
	01.09.
	01.09.
	01.09.

	|_|
	Prüfung aller im SAMS hinterlegten Ansprechpartner sowie Meldung neuer Ansprechpartner
	SAMS
	01.09.
	01.09.
	01.09.

	|_|
	Nachweis Ticketbedingungen und Hausordnung 
	Cloud
	01.09.
	01.09.
	01.09.



nur bei Änderungen sowie bei Aufsteigern in die 2. Bundesliga:
	|_|
	In den Fällen nach Ziffer 3.2.1.2 der Kooperations-/Rechteüberlassungsvertrag zwischen Lizenznehmer und Beauftragten 
	Cloud
	15.05.
	02.05.
	02.05.

	|_|
	In den Fällen nach Ziffer 3.2.1.3 der Kooperationsvertrag nach VBL-Muster zwischen Lizenznehmer und Stammverein 
	Cloud
	15.05.

	02.05.

	02.05.


	|_|
	Schriftliche Vereinbarung zwischen Kapital-/Personengesellschaft und VBL e.V. und VBL GmbH zur Anwendung der DVV-Rechtsordnung (Vordruck S-1)
	SAMS
Verein ->
Dateiuploads
	15.05.
	02.05.
	02.05.

	|_|
	Schriftliche Vereinbarung zwischen Teammanager, der gesetzlichen Vertreter des Vereins und der Kapital-/Personengesellschaft sowie VBL e.V. und VBL GmbH zur Anwendung der DVV-Rechtsordnung (Vordruck S-2)
	SAMS 
Verein ->
Mitgliederliste -> Benutzerdokumente 
	01.03.
	02.05.
	02.05.

	|_|
	Anerkennung der Satzungen und Ordnungen sowie des Ethik-Codes der VBL durch Teammanager und die gesetzlichen Vertreter des Vereins und der Kapital-/Personengesellschaft (Vordruck E)
	SAMS 
Verein ->
Mitgliederliste -> Benutzerdokumente
	01.03.
	02.05.
	02.05.

	|X|
	wirtschaftliche Lizenzierungsunterlagen 2. Bundesliga
	Cloud
nach Maßgabe W-2
	--
	15.05.
	(15.05.)

	|_|
	Vertragliche Vereinbarungen 
· MIKASA-Ballvertrag
· Vereinbarung über die Finanzierung des Schiedsrichtereinsatzes in den Bundesligen und dem DVV-Pokal
· Medienrechteüberlassungsvertrag
· Vertrag zur Förderung von Marketingmaßnahmen der VBL
Zusendung der Unterlagen an Aufsteiger erfolgt nach Berücksichtigung des Lizenzantrags
	
	
	
	




G. Unterschrift (Stamm-)Verein
Achten Sie darauf, dass die Vertretungsberechtigung der Unterschriftsleistenden aus dem aktuellen Vereinsregisterauszug[footnoteRef:1] hervorgeht. In den meisten Fällen kann ein Verein Vorgänge nur mit mehreren Vorstandsmitgliedern rechtswirksam unterzeichnen. Die Unterschriften sind in jedem Fall erforderlich, auch wenn der Verein nicht Lizenznehmer ist (3.2.1.3 LST). [1:  Abruf von Vereins- und Handelsregisterauskunft unter https://www.handelsregister.de/ ] 



	[bookmark: _Hlk187590181]
    
	
[bookmark: Text6]     
	
     
	

	 Datum
	 Name in Druckbuchstaben
	 Funktion
	 Unterschrift / Stempel

	
	
     
	
     
	

	
	 Name in Druckbuchstaben
	 Funktion
	 Unterschrift 




H. Unterschrift Kapital-/Personengesellschaft
Achten Sie darauf, dass die Vertretungsberechtigung der Unterschriftsleistenden aus dem aktuellen Handelsregisterauszug1 hervorgeht. Die Unterschrift ist in jedem Fall erforderlich, wenn eine Kapital-/Personengesellschaft vorhanden ist, unabhängig davon, ob diese Lizenznehmer (3.2.1.3 LST), Beauftragte (3.2.1.2 LST) oder nur ein verbundenes Unternehmen ist.

	
    
	
     
	
Geschäftsführer
	

	 Datum
	 Name in Druckbuchstaben
	 Funktion
	 Unterschrift/ Stempel
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